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Geſchichlliche Darſtellung

der Abſtammung des Großherzoglichen Hauſes

und

der Bildung des Badiſchen Staatsgebiets .

Die Familie der Zähringer , das Stammhaus der badi —
ſchen Regentenfamilie , erſcheint als ein altes Grafengeſchlecht
im Breisgau , der Baar und im Thurgau , deſſen Häupter in

ununterbrochener Reihenfolge bis zurück auf Grafen Landold
in der Mitte des zehnten Jahrhunderts geſchichtlich ermittelt
ſind . Landold ' s Urenkel , Berthold mit dem Bart , erwarb die

Anwartſchaft auf das Herzogthum Schwaben ; da dieſes jedoch
in der Folge auf Rudolf von Rheinfelden und das Geſchlecht
der Hohenſtaufen überging , ſo wurde er 1057 ſtatt deſſen
mit der Anwartſchaft und 1061 mit dem Herzogthum Kärn —
then ſelbſt belehnt . Da der Beſitz dieſes Herzogthums aber
nicht zu erlangen war und die Belehnung von Kaiſer Hein —
rich . im Jahr 1073 zurückgenommen wurde , ſo nannte
ſich das Geſchlecht , von Berthold III . an , Herzoge von Zäh⸗
ringen bis zum Ausſterben des älteren Zweiges mit Ber —
thold V. 1218 .

Mit dem Herzogthum Kärnthen war die Verwaltung der

Markgrafſchaft Verona verbunden . Dieſe übertrug Berthold J.
ſeinem jüngeren Sohne , Hermann I. , dem Stammherrn des
badiſchen Regentenhauſes , und gab ihm außerdem die Herr⸗
ſchaft Hochberg nebſt Beſitzungen in der Ortenau und im
Murrgau . Seine Nachkommen , mit der Markgrafſchaft Verona
wiederholt belehnt , führen mehrfach deren Wappen und den
Titel Markgrafen von Verona . Sie ſind jedoch niemals

dauernd in den Beſitz dieſer Mark gelangt . Außerdem nennen
ſie ſich Markgrafen von Hochberg , und ſeit Erwerbung der

Hof⸗ und Staatshandb . 1873. 1
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Burg Baden durch Hermann ' s J . Gemahlin Judith von Eber —
ſtein , Markgrafen von Baden .

Auf n I. , T 1074 , folgt Hermann II . , F 1130

Hermann II . 1160 , Hermann IV. , der auf dem Kreuzzug

Friedrich Bar rbaroſſas 1190 zu Antiochia ſeinen Tod findet .

Von ſeinen Söhnen erhält V . ,7 1243 , der ältere

und Gründer der badiſchen
—

65
7 Baden , die Beſitzungen im

Bre—— der Ortenau und Bac nang ; der jüngere , Heinrich J.,
＋ 1231 , die Herrſchaft Hochberg .

Die jin igere Hochber g ' ſche Linie theilt ſich mit dem Tode

Heinrich' s II . 1300 in den Hochberg ' ſchen und Sauſenberg ' f55
( Rötteler 5 Zweig , von denen nach mehrfachen Gebietserwer

9 der erſte 1418 mit Otto II . , der zweite mit Mark —

grafen Philipp 1503 erliſcht .

In der ältere 5 Linie hinterläßt Hermann V. zwei

Söhne , von welchen der ältere , Hermann VI . , 7 1250 , als

Gemahl Gertrud ' s , Erbtochter von Oeſterreich, Herzog von

wird . Sein unmündiger Sohn Friedrich von

Oeſterreich , nicht im Stande ſich in den Beſitz ſeines mütter⸗

lich u, Erbes zu ſetzen , findet ſeinen Tod als Genoſſe Con⸗

ra din⸗8 von Hohenſtaufen in Neapel 1268 . Der jüngere

Sohn J. ſetztt den Stamm fort , ihm folgen ſeine

—

n Ri

hne Hermann VII . , F 1291 , Rudolf II . , Heſſo nebſt deſſen

7
R ibaf He ſſo, Nlidt olf III . , 951 Alte , 7

13355
ferner

ann VII, Söhne Friedrichs II . ,
19

825 und Rudolf

113 48 „der Junge , nach ſeinem Wohnſitz 55Pfor zheim

genar Fliedrich II . , Sohn Hermann IX. , T1353 , deſſen
Söhne unmündig ſtarben , Rudoff des IV . 15) ne

eFriedrich
III . Herr zu G 1353 , und Rudolf V. der Wecker ,

Herr zu Pforzl
1115

＋615 Der Letztere ſchließt mit Frie —

drichs III . Sohn Rudolf VI. , 1372 , einen Erbvertrag ,

kraft deſſen die während der letbten Generationen mannigfach

getheilte M karkgrafſchaft beim NNangel männlicher imen

des einen auf den Mannesſtamm des an idern übergehen , die

Töchter aber jeweils mit einer Ausſteuer in Geld abgefuniden

werden ſollen . Kraft ddieſes Vertrags vereinigt Rudolf VI .

die Badiſchen Lande nach ſeines 5 Tod in einer Hand

und wird von Kaiſer, Karl IV . 1362 Wit dem „Fürſten 1
der Markgrafſchaft Baden “ belehnt . Die Markgrafſchaft ,

welche unter Rudolf I . einen Theil des Enzgaues, den Uffgau

und Pfinzgau umfaßt hatte , mit den Städten Steinbach ,
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Baden , Ettlingen , Durlach und Pforzheim , war inzwiſchen
durch Erwerbungen erweitert worden und konnte bei dieſer
Belehnung bezeichnet werden als das „ Land von Graben bis
gen Mühlburg an der Alb und von da bis an die Schwarzach
mit der Hard , der Stadt Ettlingen ꝛc. “, wozu Rudolf VI .
von den Grafen von Freiburg ihre Lehensherrſchaften in der
Ortenau erkaufte , ferner die Burg Rothenfels und den Ort
Reichenbach . Sein Sohn Bernhard I. , der Große , 7 1431 ,
theilt das Land mit ſeinem Bruder Rudolf VII . durch den
Heidelberger Vertrag , der zugleich feſtſetzt , daß die Markgraf —
ſchaft nie anders als zwiſchen zwei Erben männlichen Ge —
ſchlechts getheilt und kein Theil veräußert werden ſoll . Außer
anderm erwirbt er durch ſeine Gemahlin die Grafſchaft Spon —
heim , gemeinſchaftlich mit Graf Friedrich von Veldenz auf
Grund des Beinheimer Entſcheids . Nach Rudolf ' s Tod ver —
einigt und hinterläßt er die ganze Markgrafſchaft ſeinem
Sohn Jakob I. , F 1453 . Die teſtamentariſche Dreitheilung
der Lande unter dieſes letzteren Söhne kam zum Theil nicht
zum Vollzug , und wurde zum Theil 1457 wieder aufgehoben
und Carl I. , T 1473 , erhält nach dem Wegfall der Brüder
das ganze Land ; er vollendet die Erwerbung von Eberſtein
und geräth im unglücklichen Pfälzer Krieg in die Gefangen —
ſchaft Friedrich ' s des Streitbaren von der Pfalz . Sein Sohn
Chriſtof I . ſchließt 1490 mit dem letzten Hochberger Mark —
grafen einen Erbvertrag , auf deſſen Grund er 1503 den Reſt
der Hochberg' ſchen Lande erwirbt . Für ſeine Verdienſte er —
hält er vom Kaiſer Maximilian I . außer anderm die Herr —
ſchaft Rodemachern und Reichersberg im Luxemburg' ſchen ,

1527 . Von ſeinen 8 Söhnen theilen 2 die Länder : Bern —
hard III . erhält die obere Markgrafſchaft und die Luxem —
burg' ſchen und Sponheim ' ſchen Lande , F 1536 , Ernſt I . die
untere Markgrafſchaft mit Durlach und Pforzheim und die
Hochberg' ſchen Lande . In den badiſchen Landen führt Bern —
hard III . die Reformation ein , gegen welche der Vater eine
vermittelnde Stellung eingenommen hatte , jedoch wird in der
Folge die katholiſche Kirche wieder hergeſtellt .

Der BadenBadiſche Zweig theilt ſich mit Bernhard ' s III .
Tode in den Badiſchen Zweig und den von Rodemachern .
Der erſte erliſcht nach Philibert , T 1569 , mit deſſen Sohn
Philipp II . 1588 ; im zweiten folgt auf Chriſtof II . , T 1575 ,
Eduard Fortunat , der nach dem Ausſterben des badiſchen
Zweiges deſſen Länder übernimmt und ſeine Brüder mit

1 *
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den luxemburgiſchen Herrſchaften abfindet . Die Abſicht , ſein
Land zur Deckung ſeiner Schulden zu verkaufen , veranlaßt
die Beſetzung eines Theils der obern Markgrafſchaft durch
die Durlach ' ſche Linie . Doch wird das Land durch Urtheil
des Reichshofraths von 1622 ſeinen Söhnen zugeſprochen ,
von denen Wilhelm I . , F 1677 , in der Markgrafſchaft Baden

und Hermann Fortunat in Rodemachern ſuccedirt , der 1664

ohne männliche Nachkommen ſtirbt . Auf Wilhelm I . folgt
der Enkel ſeines vorverſtorbenen Sohnes Ferdinand Maxi —

milian , Ludwig Wilhelm , der berühmte Heerführer ,

1 1707 , Erbauer des Schloſſes Raſtatt und Gemahl der

Markgräfin Sibylle , geb . Prinzeſſin von Lauenburg ; ihm folgt
bis 1761 ſein Sohn Ludwig Georg und darauf deſſen Bruder

Auguſt Georg , mit deſſen Tod 1771 die Baden Badiſche Linie

ausſtirbt .
In der Baden- Durlach ' ſchen Linie regiert Ernſt I . bis zu

ſeiner Entſagung 1552 , in Glaubensſachen wie ſein Vater

vermittelnd . Sein Sohn Carl II . , F 1577 , führt die Refor —
mation nach dem Augsburgiſchen Bekenntniß durch , verlegt
die Reſidenz von Pforzheim nach Durlach . Nach beendigter

Vormundſchaft 1584 theilen ſich ſeine Söhne Ernſt Friedrich ,
＋ 1604 , Jakob , F 1590 , und Georg Friedrich , F 1638 in

die Lande , welche Georg Friedrich nach dem Tode der älteren

Brüder wieder vereinigt . Durch den im Handel mit Eduard

Fortunat verurſachten Aufwand veranlaßt , müſſen die Aemter

Beſigheim , Mundelsheim , Altenſteig und Liebenzell von Ernſt

Friedrich veräußert werden . Durch ſeine Theilnahme an der

Union und ſein Eintreten für Friedrich V. von der Pfalz
kommt Georg Friedrich nach der Schlacht bei Wimpfen in

Acht , und tritt die Regierung 1622 an ſeinen Sohn Frie —

drich V. ab . Allein auch dieſer wird aus ſeinem Beſitz ver —

trieben und erſt durch den Frieden von 1648 wieder ein —

geſetzt , T 1659 . Sein Sohn Friedrich VI . , T 1677 , ſucht den

Zuſtand des Landes nach den Verheerungen des 30jährigen

Krieges wieder emporzubringen , allein ſchon deſſen Sohn
und Nachfolger Friedrich Magnus , F 1709 , wird wiederholt

durch die franzöſiſchen Heere aus ſeinen Landen zeitweiſe
verjagt und muß dieſelben der entſetzlichſten Verheerung Preis
geben.

Ihm folgt Carl Wilhelm , der Erbauer Carlsruhe ' s ,F 1738 ,

und da deſſen Sohn vor dem Vater ſtirbt , weiter der Enkel

Carl Friedrich , bis 1750 unter der väterlich verordneten
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Vormundſchaft . Durch den Anfall der Baden - Badiſchen
Lande 1771 erſtreckte ſich der Segen ſeiner Regierung über

ſämmtliche badiſche Beſitzungen , bis die Stürme der franzö —
ſiſchen Revolution neue Drangſale brachten . Durch die Ver —

hältniſſe im Jahr 1796 zu einem Separatfrieden mit Frank⸗

reich gezwungen , verliert Carl Friedrich ſeine linksrheiniſchen
Beſitzungen . Dagegen bringt die eintretende Auflöſung des

deutſchen Reiches Entſchädigung und eine Reihe von wichti —

gen Erwerbungen , durch welche das Land im Weſertlichen
den Umfang des jetzigen Großherzogthums erlangt . Durch
den Frieden von Luneville erwirbt Baden die Aemter Bretten ,

Heidelberg , Ladenburg , die Stadt Mannheim , die rechts —

rheiniſchen Gebiete der Bisthümer Conſtanz , Baſel , Straß⸗

burg , Speyer ; die Reichsſtädte Pfullendorf , Ueberlingen ,
Offenburg , Gengenbach , Zell und das ſpäter vertauſchte

Biberach , das Stift Odenheim , die Klöſter Lichtenthal , Frauen —
alb , Allerheiligen , Schwarzach , Gengenbach , Ettenheimmünſter ,

Salem , Petershauſen , die Heſſiſchen Aemter Lichtenau und

Willſtädt . Durch den Reichsdeputations - Hauptſchluß wird

Baden die Kurwürde verliehen und durch den Presburger
Frieden von 1805 werden weiter erworben : das Breisgau ,
die Landvogtei Ortenau , Stadt Conſtanz und die Inſel
Mainau . Durch dieſe Erwerbung in den Beſitz der alten

Zähringiſchen Stammlande gelangt , nimmt Carl Friedrich
den Titel „Herzog von Zähringen “ und bei Gründung des

Rheinbundes 1806 den Titel „Großherzog von Baden “ an ,

mit dem Prädikat „Königliche Hoheit “, und erwirbt durch
die Rheinbundsacte das Fürſtenthum Heitersheim , die Graf —
ſchaft Bonndorf , die Ordenscommende Beuggen und Freiburg ,
die Souveränität über die Leiningenſchen und einen Theil
der Fürſtenbergiſchen , Löwenſtein - Wertheimiſchen und Salm —⸗

Krautheimiſchen Lande , ſowie die reichsritterſchaftlichen Gebiete

innerhalb des Kurſtaates .

Durch den Wiener Frieden von 1809 werden gegen ein —

zelne Abtretungen an Heſſen Theile der Württembergiſchen
Aemter Hornberg , Rottweil , Tuttlingen , Ebingen , Maul —

bronn , Brackenheim und Mergentheim erworben . Nach dem

Tode Carl Friedrich ' s 1811 ſuccedirt ſein Enkel , der Sohn
des 1801 bei Arboga in Schweden verunglückten Kurprinzen
Carl Ludwig , Großherzog Carl , welcher 1818 die nachfolgende
Verfaſſung dem Großherzogthum verleiht . Nach ſeinem Tode

folgt , da auch Carl Friedrich ' s zweiter Sohn , Markgraf
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Friedrich geſtorben war , deſſen dritter Sohn , Großherzog
Ludwig , und nach deſſen Tode 1830 Carl Friedrich ' s
älteſter Sohn aus zweiter Ehe, Großherzog Leopold , der

durchlauchtigſte Vater Seiner Königlichen Hoheit des regie —
renden Großherzogs

Friedrich .
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